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Amtlich«
Unterlahn-Kreis.

KM stk die KellMtmachmMd« Lmdratsmies und des Kreisimsschllsses.
Tägliche Heilagr zur Dirzer«nd Gmftr Zeitung.

Preise der Anzeigen:
Die einspaltige Zeile oder deren Raum 20 Pfg.,

Reklamezeile 50 Pfg.

Ausgabestellen:
In Diez : Rosenstratze 36.

In Bad EmS : Römerstratze95.

Druck und Verlag von H. Chr. Sommer,
Diez und Bad Ems.

Verantw. f. d. Schriftl .R «ch. Hein , Bad EmS.

«r . L4t Diez , Mittwveh den 20 . Juni 10L? 57. Jahrgang

Amtlicher Teil

Krtcgsmiitisteriuiii-

8 1.

Bekanntmachung
Nr. 592/4. 17. kl. II. 4. 6,

betreffend Beschlagnahme und BestaûSerhrbung
von Lokomobilen.

Vom 20. Juni 19 >7.
Nachstehende Bekanntmachung lvird auf Ersuchen des

Königlichen Kriegsministeriums hiermit zur allgemeinen
Kenntnis gebracht mit dem Bemerken , daß , soweit nicht
nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen ver-
»virkt sind , jede Zuwiderhandlung gegen die Beschlagnahme-
Vvrschriften nach § 6 *) der Bekanntmachungen über die
Sicherstellung Vvn Kriegsbedarf in der Fassung vom 26.
April 1917 (Reichs -Gesetzbl. S . 376) und jede Zuwider¬
handlung gegen die Meldepflicht nach 8 5 **) der Bekannt¬
machungen über Vorratserhebungen vom 2. Februar 1915,
3 September 1915 und 21. Oktober 1915 (Reichs -Gesetzbl.
S . 54, 549 und 684 - bestraft wird . Auch kann der Betrieb
des Handplsgewerbeö gemäß der Bekanntmachung zur Fern¬
haltung unzuverlässiger Personen von : Handel vom 23.
September 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 603 ) untersagt wer¬
den.

*) Mit Gefängnis , bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
bis zu 10000 Mark wird , sofern nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt find , bestraft

1.
2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beifeite-

schafft, beschädigt oder zerstört , verwendet , verkauft oder
kauft oder ein anderes Veräußerungs - ooer Erwerbsgefchäft
über ihn abschließt;

3. wer der Verpflichtung , die beschlagnahmten Gegenstänoe
zu verwahren und pfleglich zu behandeln , zuwioerban-
delt;

4. wer den nach 8 5 erlassenen Ausführungsbestimmungen
zuwiderhandelt.
**) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund

dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gefetzten Frist
erteilt vde» wissentlich unrichtige oder unvollständtge An-

Bon der Bekanntmachungbetroffene Gegenstffnve.
Von den Anordnungen dieser Bekanntmachung werden

betroffen:
a ) sämtliche fahrbaren und ortsfesten Feuerbuchskessel mit

Heizröhren , sowohl solche mit fest verbundener Dampfma¬
schine (sogenante Lokomobilen ) als auch solche ohne Dampf¬
maschine , sofern ihre Normalleistung mehr als 20 PS
normal oder ihre Heizfläche mehr als 12 Ouadratmeter
beträgt;

b) die zu den r>m bezeichnten Kesseln gehörigen Sicherheits-
Vorrichtungen und sonstige Zubehör - und Reserveteile.

Unter Sicherheitsvorrichtungen sind sämtliche gesetzlich
vorgeschriebenen Armaturen und Vorrichtungen , wie Wasser-
standsanzeigevorrichtung mit Schutzglas , Probierhähne , Kon«
trollstutzen mit Dreiwegehahn , Manometer , Sicherheitsven¬
tile , Ablaßhahn . Speisevornchtungen und Funrcnsänger zu
verstehen . * .

Zu sonstigem Zubehör rechnen alle zur Jntriebsetzung
und Bedienung nötigen Werkzeuge , tvie Schaufeln , Schür
haken , Krücken , Rohrbürstc , Saugrohre , Schraubenschlüssel,
Hammer , Meißel , Ventilhcber , Ocllannen usw., und bei de i
fahrbaren Lokomobilen außerdem noch Deichsel , Wagur,
Hemmschuh . Bremsklötze mit Unterlagen zum Festklemmen
der Fahrräder usw.

Als Reserveteile smd anzusehen etwa vorhandene Re¬
serve-Wasserstandsgläser , Gummipackungen , Roststäbe , Kol-
lenrinae , Royrsr,steine und dergleichen.

Die ausgesührten Gegenstände sind auch dann betroffen,
wenn sie sich nicht ii gebrauchsfähigem Zustande befinden.
In der Herstellung begriffene Gegenstände unterliegen der
Beschlagnahme gemäß dieser Bekanntmachung vom Zeit¬
punkt ihrer Fertigstellung ab.

Nicht betroffen werden:
Straßenzagmaschinen (Traktoren ), Straßenwalzen so¬

wie Darnpspf >ugniaschrnen.

gaben macht, wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft , auch können
Vorräte , die verschwiegen sind, im Urteil für dem Staate ver¬
fallen erklärt werden . Ebenso wird bestraft , wer vorsätzlich
die vorgeschriebenen Lagerbüchc: etnzurichten oder zu süh-
rcn unterläßt . Wer fahrlässig die Auskunft , zu der er
auf Grund dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der
gefetzten Frist erteilt oder unrichtige oder unvollständige Anga¬
ben macht, wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder
lm Unvermögensfalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
bestraft . Ebenso wird bestraft , wer sahrläfstg die vorgeschrte*
benen Lagerbücher einzurichten oder zu führen unterläßt . ,
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‘1 Die fm § 1 tn &eicfynetett  Gegenstände sind vefchkag»

imljmt.
S 3.

Wirkung der Beschlagnahme
Di? Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die Vor¬

nahme von Veränderungen an den von ihr berührten Gegen-
si rüden verboten uni rechtsgeschäftliche Verfiigungen über
sie nichtig sind, foluctt nicht nach den nachfolgenden Be¬
stimm ungen Ausnahmen gestattet sind. Den rechtsgeschäft-
lichen Verfügungen stehen Verfügungen gleich, die im Wege
dec Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung erfolgen.

8 4.
Zulässige Veränderungen und Verfügungen
Trotz der Be>chlugnahme ist der ordnungsgemäße Wester-

gvbrauch der beschlagnahmten Gegenstände gestattet, solange
das Kriegsministerium , Kriegsamt , Waffen- und Munitions-
Beschaffungsamt, Chefingenieur R. II. 4. e Berlin W. 15,
Kurfmstendan,nl 1S3/S4, keine andere Verfügung trifft.
Ferner sind zulS.ng alle Veränderungen , die zur Erhaltung
oder Wiederherste.U'ng der Gebrauchsfähigkeit erforderlich
sind.

Alle anderen Verorderungen und Verfügungen sind
nur zulässig, trenn sie aur Vemnlassung oder mit Zustim¬
mung der gnnraten Stelle erfolgen. Anträge ruf Zu-
strininiing zu Verände . nngrn oder Verfügungen (z. B. Ver¬
kauf. Vermietung ustv.) sind an die zuständige Maschinen-
Ausglrichstelle zu richten welche die Anträge nach Begut-
achtnng durch die Kriegsamtstellen des zuständigen stell¬
vertretenden Generalkommandos an das Waffen- und Mu-
nrtivns -Be,chafsungse>mt zur Entscheidung weiterleitet.

Für jolche Gegenstand! der im 8 1 genannten Art , die
sich als Betriebsmittel in öffentlichen Elektrizitätswerken,
Gasanstalten und Wasserwerken befinden, ist die Befug¬
nis , Veränderungen oder Verfügungen zu veranlassen oder
zu gestatten, auf das Kriegsamt , Kriegsrohstofs-Abteilung,
Sektion El , Berten SW 11, Königgrätzer Str . 28, über¬
tragen , an welche Anträge unmittelbar (ohne Vermittelung
der Maschinenausglerchstellen) zu richten sind.

8 5-
Meldepflicht.

Di« im 8 1 bezcickneten Gegenstände unterliegen der
Meldepflicht, auch wenn sie ausbesserungsbedürstig sind.

Meldepflichtlge Personen
Von der Meldepflicht werden betroffen:

a) alle Personen , welche Gegenstände der im 8 I bezeich-
neten Art im Gewahrsam haben oder aus Anlaß ihres
Handelsbetriebes oder sonst des Erwerbes wegen kaufen
oder verkaufen:

b) gewerbliche Unternehmer , in deren Betrieben solche Ge¬
genstände erzeugt, ausgebessert oder verarbeitet werden;

c) Kommunen, öffentlich-rechtliche Körperschaften und Ver¬
bände.

8 7.
Ausnahmen von der Meldepflicht.

Von der Meldepflicht nach 88 5 und 6 (aber nicht
von der Beschlagnahme gemäß 88 2, 3 und 4) ausgenom-
inen sind ' diejenigen Gegenstände der im 8 i genannten
Art , die regelmäßig dauernd in einem Betriebe benutzt wer¬
den, der unter 8 2 des Gesetzes über den vaterländischen
Hilfsdienst vom 5. Dezember 1916 (Reichs-Gesetzbl S . 1333)
fällt . Nicht regelmäßig dauernd benutzte Gegenstände der
im 8 1 Kna nuten Art ' sind auch von diesen Betrieben zu
melden. Soweit es sich uni notwendige Reserven handelt , ist
dies auf den Meldekarten unter Bemerkungen anzngeben.

Bei öffentlichen Elektrizitätswerken , Gasanstalten und
Wasserwerken, welche die von dieser Bekanntmachung be¬
troffenen Gegenstände (8 1- im Betriebe benutzen, entscheidet
im Zweifel das Kriegsministerimn . Kriegsamt , Kriegs- 'Roh¬
stoff-Abteilung , Sektion El,  Berlin SW . 11, Königgrätzer
Str . 28, ob Meldepflicht vorliegt . Bei allen anderen An¬
lagen, ivelche öffentlichen Zwecken dienen, sind von der
Meldepflicht nur diejenigen Maschinen ansgenommen, welche
die höchste Belastung zu decken haben. Hierzu darf dann noch
ein weiterer Maschinensatz als notwendige Reserve gerechnet
werden.

.. . .. . " svi . .
ber im $ 1 Genannten Art , ivelche ant Ta ne des ^ utraft-
treten - dieser Bekanntmachung jich in einem landivkrtschaft-
lichen Betrieb befinden . Nicht befreit sind die für ein Neben-
gekierbe des landwirtschaftlichen Betriebes bestiniinten Ge¬
genstände.

8 8.
Melvebeftimmungen.

Für die erste Meldung ist der mit Beginn des 20. Juni
1917 (Stichtag ) vorhandene Bestand an meldepflichttgen Ge¬
genständen maßgebend. Die Meldung hat bis zum 10. Juni
1917 (Weloefrist) an die Verteiiüngsstelle für Lokoinobilen
beim Kriegsministerium , Kriegsamt , Waffen- und Muni¬
tions -Beschaffungsamt , Berlin W. 15, Kurfürstendamm
193/94 auf den amtlichen Meldekarten für Lokomobilen zu
erfolgen. Auf jeder Meldekarte darf nur eine Lokomobile
(Kessel) bzw. ein Maschinensatz gemeldet werden.

Es bestehen 5 Arten von Meldekarten, und zwar:
Kennbuchstabe A für fahrbare Lokomobilen ohne Konden¬

sation,
Kennbuchstabe D für fahrbare Lokomobilen mit Konden¬

sation,
Kennbuchstabe C für ortsfeste Lokomobilen ohne Konden¬

sation,
Kennbuchstabe D für ortsfeste Lokomobilen mit Konden¬

sation,
Kennbuchstabe E für fahrbare und ortsfeste Lvkomobil-

kessel.
Die Meldekarten sind genau »ach den aufgedmckten An¬

weisungen auszufüllen und dürfen keine weiteren Mitteilun¬
gen enthalten . Bei reparaturbedücfligen Lokomobilen find
die vorhandenen Mängel und der Umfang der erforderlichen
Jnstandsetzungsarbeiten und „Bemerkungen" und „fehlende
Teile" zu melden.

Jeder zijr Meldung Verpflichtete hat außer den Meide¬
karten ' eine Sammelliste auszusüllen , in der alle seine
Meldungen zusammenzutragen sind und anzugeben ist, wem
die Gegenstände gehören.

Wird einer der im 8 1 unter a und b aufgeführten Ge¬
genstände nach dem 20. Juni 19177 meldepflichtig durch

! Fertigstellung oder durch Aushören einer aus 8 7 gegrün¬
deten Ausnahme , so hat die Meldung innerhalb von 3 Tagen
an die vorbezeichnete Stelle zu geschehen. Für die am
Stichtage auf dem Versand befindlichen Gegenstände ist der
Empfänger meldepslichtig.

Meldungen , die bisher schon dem Kriegsministerium
oder anderen Stellen gemacht worden sind, entbinden nicht
von den durch diese Bekanntmachung vorgeschriebenen Mel¬
dungen.

Die Meldekarten und Sankmellisten für Lokomobilen
sind von der Verteilungsstelle für Lokomobilen beim Kriegs¬
ministerium , Kriegsamt , Waffen- und Munitions -Beschaf¬
fungsamt , Chefingenieur R. II.  4 . e, Berlin W. 15, KUc-
sürstendamm 193/94, anzufordern . Tie Anforderung hat
pvstfrei auf einer Postkarte zu erfolgen, die nichts anderes
enthalten darf als die kurze Anforderung der erforder¬
lichen Anzahl Karten jeder Art nach den vorstehenden Kenn¬
buckstaben sowie der Sammelliste , ferner deutliche Unter-
schrist mit genauer Andresse und Firmenstempel . Die An¬
forderung kann auch persönlich in der Zeit von 9—12 Uhr
vormittags bei der vorbezeichneten Stelle erfolgen.

8 9.
Enteignung.

Die von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenstände
(8 1) können im Bedarfsfälle enteignet werden. Hiermit ist
insbesondere dann zu rechnen, wenn ein vom Waffen- und
Munitions -Beschaffungsamt zuvor anempfohlener freiwil¬
liger Verkauf oder Vermietung nicht innerhalb 8 Tagen
zustande komnit.

Kommt im Falle der Enteignung eine Einigung über
den Nebernahmepreis nicht zustande, so entscheidet das
Reichsschiedsgericht für Kriegswirtschaft , Berlin W. 10,
Viktoriastraße 34.



dem die Vorräte und jede Aenderung der Borräte an non \
dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenständen und ihre !
Verwendung ersichtlich sein muß. Soweit der Meldepflicht
tage bereits ein solches Lagerbuch führt , braucht ein beson¬
deres Lagerbuch nicht eingerichtet zu werden.

Beauftragten Beamten der Militär - und Polizeibehör¬
den ist die Prüfung des Lagerbuches, sowie die Besichtigung
der Räume zu gestatten, in denen meldepflichtige Gegenstände
vermutet werden können.

8 11.
Anfrage « .

Alle Anfragen , welche diese Bekanntmachung und die
von ihr berührten Gegenstände betreffen, sind zu richten an
das Kriegsministerium , Kriegsamt , Waffen- und Muni¬
tions -Beschaffungsamt, Chefingenieur R. II.  4 . e, Berlin
W. 15, Kurfürstendamm 193/94, soweit es sich nrcht um Be¬
triebsmittel von öffentlichen Elektrizitätswerken , Gasan¬
stalten und Wasserwerken handelt . Bei letzteren sind die
Anfragen an das Kriegsministerium , Kriegsamt , Kriegs-
Rvhstvff-Abteilung , Sektion El,  Berlin SW . 11, König-
grätzer Str . 28 zu richten.

8 12.
Inkrafttreten

Diese Bekanntmachung tritt am 20. Juni 1917 kn Kraft.
Frankfurt (Main ), den 20. Jurn 1917.

Stellv . Generalkommando XVIII. Armeekorps.
Coblenz, den 20. Juni 1917.

la 1

Kommandantur der Festung
Covlenz -Ehrendreitstein.

8800/6. 17.

«rtegSmintsterium.

Bekanntmachung
Nr. E. 1100/5 . 17. K. R. A.,

betreffend Beschlagnahme und Bestandserhebung
von Braunstein.

Vom 20. Juni 1917.
Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen de,.

Königlichen Kriegsministeriums hiermit zur akkgemetnen
Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß, soweit nicht nach
den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind,
jede Zuwiderhandlung gegen die Beschlagnahmevorschriften
nach 8 6 der Bekanntmachung über die Sicherstellung von
Kriegsbedarf in der Fassung vom 26. April 1917 (Reichs-
Gesetzbl. S . 370)*) — und jede Zuwiderhandlung gegen
die Meldepflicht und Pflicht zur Führung eines Lagerbuchs
nach 8 5 der Bekanntmachungen über Vormtserhebungen
vom 2. Februar 1915, vom 3. September 1915 und vom
21. Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 54, 549 und 684)**-
bestrast wrrd Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbcs
gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverläs¬
siger Personen vorn Handel vom 23. September 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 603) untersagt werden.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Mark wird, sofern nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen vertvirkt sind, bestraft:

1. . .
2. wer unkefugt einen besklagnahmten Gegemland beiseite¬

schafft, beschädigt odec an stört, verwendet, verkauft oder
kauft oder ein anderes Veräußerungr- oder Erwerbsgeschäit
ober ihn absckließt'

3. wer der Verpflichtung die beschlagnahmtenGegenstände
zu benvahrc» uno psl glich zu r che adeln, zuwiderhon-
delt:

4. wer den erlassenen A»sftihrungSbest>n.,nungen zuwider-
hanaelt

**) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er aus Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt

tntt M * su
ju zehnrargenv ®latl vestrazr . Auch
schwiegen sind, im Urteil sür dem Staat verfallen ertiärt
werden. Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschrir.
denen Lagerbücher einzurichten oder zu führen nnterläßt.

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist er¬
teilt oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird
mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder im Unbermögens-
falle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft. Ebenso
wird bestraft, wer fahrlässig dte vorgeschriebenen Lagerbücher
elnzurichten oder zu führen unterläßt.

8 1.
Bon der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Von dieser Bekanntmachung werden betroffen alle Vor¬
räte an Braunstein (M ti 0 2) im Rohzustände, aufberektet,
in Mischungen und Halbfabrikaten sowie .Kunstbraunstein.
Nicht betroffen sind Braunstein und Kunstbraunstein in
Fertigsavrikaten.

8 2.
Beschlagnahme.

Die von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenstände
werden hiermit beschlagnahmt.

8&
Wirkung der Beschlagnahme

Die Beschlagnahme hat dre Wirkung , daß die Vor¬
nahme von Veränderungen an den von ihr berührten Gegen¬
ständen verboten ist und rechtsgeschäftliche Verfügungen
über sie nichtig siird, soweit sie nicht auf Grund der vor¬
liegenden Anordnungen erlaubt werden.

Den rechtsgeschästlichen Verfügungen stehen Berfügnn-
gen gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung oder
Arrestvollziehung erfolgen.

8 4.
Verwendungs-, Berardeltnngs- und Veräufferungs-

erlaudnis.
Die Aufbereitung , Verarbeitung und Veräußerung der

beschlagnahmten Gegenstände ist nur gestattet auf Grund
einer besonderen Erlaubnis der Kriegs -Rohstoff-Abteilung
des Königlich Preußischen Knegsministerinms.

Anträge auf Ausbereitungs -, Verarbeitungs - oder Ver¬
äußerungserlaubnis von Braunstein im Rohzustände sind
an die Manganerz -Gesellschaft m. b. H. in Berlin SW . 11,
Königgrätzer Str . 97 - 99, Anträge auf Verarbeitungs - oder
Veräußerungserlaubnis von anfbereitetem oder zu Halb¬
fabrikaten verarbeitetem Braunstein sowie von K'nnstbraun-
stein an die Braunstein -Versorgungs -Geseltschast m. b. H.,
Berlin NW. 7, Dorvtyeenstr . 11, zu richten.

8 v.
Meldepflicht.

Der von dieser Bekanntmachung betroffene Braunstein
und Kunstbraunstein unterliegt , sofern der Vorrat je 50 Kg.
übersteigt, einer Meldepflicht an die Kriegs-Rohstoff-Ab¬
teilung des Königlich Preußischen Kriegsministerrunls.

Meldepflichtige Personen.
Zur Meldung verpflichtet sind:

1. alle Personen , lvelche Gegenstände der im 8 5 be-
zeichneten Art iw Gewahrsam haben oder aus Anlaß
ihres Handelsbetriebes oder sonst des Erwerbes wegen
kaufen oder verkaufen;

2. gewerbliche Unternehmer , in deren Betrieben solche
Gegenstände erzeugt oder verarbeitet werden;

'3 . Kommunen, öffentlich-rechtliche Körperschaften und
Verbünde.
Vorräte , die am Stichtag (8 7) sich unterwegs befinden,

sind unverzüglich nach ihrer Ankunft von dem Empfänger
zu melden.

8 7.
Stichtag , Meldefrist, Meldestelle.

Die Meldungen sind über die bei Beginn des 20. Juni
1917 (Stichtag ) vorhandenen Bestände bis zum 30. Juni
1917 an den Kommissar des Königlich Preußischen Kriegs-
ministeriums bei der Eisenzentrale , Berlin SW . 11, König¬
grätzer Str . 97—99, zu erstatten.
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zentrale Wirtin  SW . II, Hiintffßm&ec Str . 07—99,  unter
vlnczabe  i >rr wotbiucftnimmev Bst . 14S0b,  iTn̂ ufurornt ,iud.

' Xi.1 Anforderung der Meldescheine ist mit deutlicher
Unterschrift und genauer Adresse zu versehen. Der Melde¬
schein dar : zu anderen Mitteilungen , als zu der Beant¬
wortung der gestellten Fragen nicht verwendet werden.

Boir der erstatteten Meldungen ist eine zweite Auss-rlr-
gnnq (Abschrift, Durchschrift, Kopie) von dem Meldenden
bei seinen Geschäftspapieren zurückzubehalten.

8 9.
Lagerbuchlührung u« v AuskauftSerteUung.
Jeder Meldepflichtige (88 5 und 6) hat ein Lagerbuch

zu führen, aus Um jeU Aenderung in den Borratsmengeu
und ujic T ' rwcrdung ersichtlich sein muß. Soweit der
Meldepflichtige e.n derartiges Lagerbuch führt , liraucht e.n
besonderes Lagcrbuch nicht eingerichtet zu werden

hö
der
stände zu vermuten ,'ind

8 w.
Anfragen und Anträge.

Anfragen und Anträge , die diese Bekanntnrachung be¬
treffen, sind au die Knegs -Rohstofs-Abteilung (Sektion E)
des Königlich Preußischen Kriegsministeriums >n Berlin
SW 48, Verl . Lx'dcw.annstr . 10, zu richten und am Kopse
des Schreibens mit der Aufschrift : „Betrifft Brannstein-
Beschlagnahine" zu versehen.

8 l ' .
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 20. Juni iik Kraft.
Frankfurt (Biain ), den 20. Juni 1917.

Stellv . Generalkommando XV II. Armeekorps.
Loblenz, den 20. Juni 1917.

Kommandantur der Festung
Coblenz -Ehrenbreiistein.

la 1 8944/6. 17.

Kommandantur
Coblenz -Ehrenbr eitstein.
Abt . II. "Tgb.-Nr . 7994. . _ _

Coblenz, den 23. Mai 1917.

Verordnung.
Aus Grund des Gesekes über den Belagerungszustand

vom 4. 6. 1851 und des Gesetzes vom 5. 12. 1915 bestimme
ich unter Ausbebnim meiner Verordnung vom 5. 2. 1917,
Abt Ii Nr . 1530, für den Befehlsbereich der Festung Cob-
lenz-Ehrenbreitstein , insoweit er im Bezirke des 18. Armee¬
korps liegt , folgendes:

8 1.
Von der öffentlichen Straße aus sichtbare Plakate oder

sonstige Ankündiaungsmittel , durch welche für öffentliche
Schaustellungen jeder Art (Theater , Kinos, Varietes , Ka¬
baretts , Zirkuse, Schaubuden , Panoptikums ) Reklame in
Bildform oder ausfälliger Schriftform gemacht wird , dürfen
außer au den öffentlichen Anschlagsäulen nur vor den¬
jenigen Gebäuden, in welchen die Schaustellungen ftatt-
finden, angeschlagen oder angebracht werden. .

8 2.
Licktspielborsühnmgen dürfen nur in der Zeit von 3 Nhr

nachmittags bis 10 Nhr abends stattsinden.
8 3.

Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu emem
Jahre , beini Vorliegcn mildernder Umstände mit Haft oder
Geldstrafe bis zu 15X10 Mark bestraft.

v. Luckwald.
Generalleutnant,

«rtr . Krieg «ftcrbefättc.
Die mit Verfügung boin 28. April 1915, J .-Nr . II.

4249 — Kleisblatl Nr . .103 — angevrdnete Vorlage der
Nachweisung über standesamtlich beurkundete KU -gr sterbe-
fälle, die nicht durch Vermittlung des Herrn Ministers des
Innern angezeigt worden sind, wird in Erinnerung ge¬
bracht und bis spätestens 2. Juli d. Js . erwartet.

Der Termin ist genau einzuhalten und darf nicht über¬
schritten werden.

Eventl . ist Fehlanzeige zu erstatten.
Ich bemerke noch, daß die Nachweisung bte Zeit vom

1. April bis 30. Juni d. Js . zu erfassen hat.
Der Vorsitzende des Kreisansschuises

I . V.:
S diö n, Kreisdevutierter

Tgb.-Nr . Fl . 1006. Diez,  den 18. Juni 1917.
A» dir Herren Bürgermeister

Bclnffr : Mlschkmun
Ich erinnere an meine Verfügung vom 1. d. Alts .,

Tgb.-Nr . Fl . 846, Kveisblatt Nr . 129, betreffend Zahl der
verausgabten Fleischkarten, und ersuche nur deren Erledigung
binnen 24 Stunden.

Der Vorsitzende des KreisansschnsseS.
msss

Michtamtttcher Teil
«rtege - -, «» VoitsmirtsorasttiMe»

Gegen die Preistreibereien bei Obstpach-
t u n ge  n . Die Preise für Obstpachtungen, die gegenüber den
Friedenspreisen schon im ' vergangenen Jahre eine erheb
liche Steigerung erfahren hattne , werden jetzt vielfach zu
einer Höhe emporgetrieben , die durch nichts gerechtfertigt
ist. Bedauerlicherweise scheinen zum Teil auch die Ge¬
meinden aus der Lage Vorteil ziehen zu wollen, statt bei
der Verpachtung der Obstnutzungen durch Jnnehaltung an¬
gemessener Grenzen regelnd auf die allgemeine Preisbil¬
dung miteinzuwirken . Müssen schon hierdurch die Ge-
stehünaskosten des Obstes steigen, so ist (Hne Erhöhung des
VerkaüsH reifes auch daraus zu erwarten , daß die Ver¬
käufer dazu neigen, ihren Verdienst nach Prozenten des
Einsatzes zu bemessen. Das ist der der gegenwärtigen Not¬
marktlage unzulässig, muß, wie im Vorjahre , zu begründe¬
ten Klagen der Verbraucher und schließlich zum strafrecht¬
lichen Einschreiten wegen Kriegswuchers führen. Das
Kriegswuchemmt ist deswegen an die zuständigen Berst' al¬
tungsstellen mit der Anregung herangetreten , ihrerseits aus
die Gemeinden entsprechend einzuwirken. Im wohlverstau-
denen .Interesse der Allgemeinheit ist es auf das dringendste
zu wünschen, daß diese Anregung bei den Gemeinden auf
fruchtbaren Boden fällt.

Anzeige«.

Aufforderung.
Wer noch eine Forderung an den verstorbenen Land¬

mann Heinr . Need von Klingelbach zu wachen hat,
wolle dieselbe bis zum 30 . Juni bei dem Unterzeichretn
geltend machen.

Später eingehende Forderungen finden keine Berück¬
sichtigung.

Klingelbach, den 19. Juni 1917.
Der Bürgermeister.

Thorr . [217
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